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die Entscheidung getroffen hat, sowie durch eigene Feststel
lungen zu klären.

(5) Kann in Ausnahmefällen eine Entscheidung innerhalb 
der Frist nicht getroffen werden, ist dem Einreicher der 
Beschwerde rechtzeitig ein Zwischenbescheid unter Angabe 
der Gründe sowie des voraussichtlichen Abschlußtermins zu 
geben.

(6) Entscheidungen über Beschwerden haben schriftlich zu 
ergehen, sind zu begründen und den Einreichern der Be
schwerde auszuhändigen oder zuzusenden.

Abschnitt XIII 
Schlußbestimmungen

§38
Durchführungsbestimmungen zu dieser Verordnung erläßt 

der Vorsitzende der Staatlichen Plankommission.

§39 - ■
(1) Diese Verordnung tritt am 1. Januar 1986 in Kraft.

(2) Gleichzeitig treten außer Kraft:
— die Verordnung vom 14. September 1967 über die Len

kung des Wohnraumes (GBl. II Nr. 105 S. 733),
— die Ziffer 90 der Anpassungsverordnung vom 13. Juni 1968 

(GBl. II Nr. 62 S. 363),
— die Ziffer 31 der Verordnung vom 24. Juni 1971 über die 

Neufassung von Regelungen über Rechtsmittel gegen 
Entscheidungen staatlicher Organe (GBl. II Nr. 54 S. 465),

— die Erste Durchführungsbestimmung vom 24. Oktober 1967 
zur Verordnung über die Lenküng des Wohnraumes 
(GBl. II Nr. 105 S. 739).

Berlin, den 16. Oktober 1985

Der Ministerrat 
der Deutschen Demokratischen Republik

W. S t o p h 
Vorsitzender

Der Vorsitzende 
der Staatlichen Plankommission 

S c h ü r e r  *  1

Durchführungsbestimmung 
zur Verordnung 

über diie Lenkung des Wohnraumes 
- WLVO - 

vom 16. Oktober 1985

Auf der Grundlage des § 38 der Verordnung vom 16. Okto
ber 1985 über die Lenkung des Wohnraumes — WLVO — 
(GBl. I Nr. 27 S. 301) wird im Einvernehmen mit den zustän
digen Ministern und Leitern anderer zentraler Staatsorgane 
folgendes bestimmt:

Zu § 1 Abs. 3 der Verordnung:

§ 1

(1) Eine Wohnung besteht aus einem oder mehreren Räu
men, die in der Regel strukturell Zusammenhängen, für 
Wohnzwecke gebaut wurden oder dafür geeignet sind und 
einen eigenen Wohnungseingang unmittelbar vom Treppen
haus, von einem Vorraum des Hauses oder von außen ha
ben. Zu einer Wohnung gehören eine eigene Küche oder 
Kochnische.

(2) Ein Wohnraum ist ein zum ständigen Aufenthalt für 
Wohnzwecke bestimmter Raum, auch wenn er zu anderen 
als zu Wohnzwecken genutzt wird. Wohnräume sind insbe
sondere Wohnzimmer, Wohnschlafzimmer und Schlafzim
mer. Ein Wohnraum muß folgende Merkmale aufweisen:

a) er ist durch feste Wände vom Fußboden bis zur Decke 
von anderen Räumen abgeschlossen,

b) das Tageslicht hat durch Fenster unmittelbar Zugang,
c) Mindestmaße, die entsprechend den örtlichen Gegeben

heiten festzulegen sind. Eine Wohnung darf nicht nur 
aus einem Wohnraum bestehen, der die Mindestmaße 
der TGL 9552/01, bezogen auf die Wohnfläche, nicht er
reicht.

(3) Wohnnebenräume sind abgeschlossene Räume inner
halb oder außerhalb der Wohnung, die Nebenfunktionen des 
Wohnens dienen. Dazu gehören insbesondere: Vorraum, 
Küche, Bad, Toilette und Abstellraum.

Zu § 5 Absätze 1 und 2, § 12 Abs. 4, § 23 und § 27 
der Verordnung:

§ 2
(1) Die Räte der Bezirke haben bei der Erarbeitung der 

grundsätzlichen Aufgaben zur Wohnraumlenkung und Wohn
raumbewirtschaftung die Räte der Kreise einzubeziehen. 
Mit den grundsätzlichen Aufgaben ist die Unterstützung 
der Schwerpunktbetriebe durch Bereitstellung von Wohn
raum zur Bildung und Entwicklung von Stammbelegschaften 
zu sichern.

(2) In den grundsätzlichen Aufgaben zur Wohnraumlen
kung und Wohnraumbewirtschaftung in den Bezirken ist 
die Übertragung von Aufgaben der Wohnraumlenkung auf 
die Deutsche Reichsbahn und die SDAG Wismut vorzusehen. 
Für den Bereich der Deutschen Reichsbahn ist in Abstim
mung mit den Präsidenten der Reichsbahndirektionen fest
zulegen, in welchen Dienstorten der Deutschen Reichsbahn 
die Übertragung dieser Aufgaben erfolgt. Wohnungsanträge 
sind in diesem Fall bei den Dienststellen der Deutschen 
Reichsbahn in den festgelegten Dienstorten zu stellen.

(3) Die örtlichen Räte unterstützen die Schwerpunktbe
triebe und weiteren Betriebe mit Werkwohnungen (nach
folgend Betriebe mit Werkwohnungen genannt) bei der plan
mäßigen Freimachung von Werkwohnungen, die von Be
triebsfremden genutzt werden. Sie legen dazu gemeinsam 
mit den Leitern dieser Betriebe Maßnahmen fest.

§3
(1) Werkwohnungen sind Wohnungen, für die den Betrie

ben im Rahmen der grundsätzlichen Aufgaben zur Wohn
raumlenkung und Wohnraumbewirtschaftung in den Bezir
ken Aufgaben der Wohnraumlenkung übertragen wurden. 
Dazu gehören:

a) Wohnungen, die sich in Rechtsträgerschaft der Be
triebe befinden, sowie sonstige von den Betrieben ver
waltete Wohnungen (werkseigene Wohnungen) und

b) Wohnungen, die den Betrieben von den örtlichen Räten 
für die Wohnraumvergabe zur Verfügung gestellt wor
den sind und deren Verwaltung in der Regel durch die 
Betriebe der Wohnungswirtschaft erfolgt (werkgebun
dene Wohnungen).

(2) Den Werkwohnungen gleichgestellt sind Wohnungen 
in Gebäuden, die sich in Rechtsträgerschaft volkseigener Gü
ter befinden sowie die den volkseigenen Gütern zur Ver
fügung gestellten Wohnungen. Auf genossenschaftseigene 
Wohnungen der LPG, Wohnungen in von den LPG genutz
ten Gebäuden sowie auf die den LPG zur Verfügung gestell
ten Wohnungen finden die Bestimmungen über Werkwoh
nungen Anwendung.

(3) Werden vom örtlichen Rat Betrieben werkgebundene 
Wohnungen zur Verfügung gestellt, ist gleichzeitig darüber 
zu entscheiden, ob diese Wohnungen auch dann werkgebun
dene Wohnungen bleiben sollen, wenn dem Mieter anderer 
Wohnraum zügewiesen wird.


